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Straftaten  
nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3,  
225, 232 bis 233a, 234, 235, 236 Strafgesetzbuch (StGB)  

Die Erweiterung des Führungszeugnisses bedeutet, dass auch bestimmte Straftaten, die im § 72a SGB VIII 
aufgezählt sind, im minderschweren Bereich im Führungszeugnis zu sehen sind. Dies betrifft u.a. folgende 
Strafbestände aus dem Abschnitt „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“:  

• § 174 StGB (sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen)  

• § 174b StGB (sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung)  

• § 174c StGB (sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungsverhältnisses)  

• § 176 StGB (sexueller Missbrauch von Kindern)  

• § 177 StGB (sexuelle Nötigung und Vergewaltigung)  

• § 178 StGB (sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge)  

• § 180 StGB (Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger) 

• § 180a StGB (Ausbeutung von Prostituierten) 

• § 181a StGB (Zuhälterei) 

• § 182 StGB (sexueller Missbrauch von Jugendlichen)  

• § 183 StGB (exhibitionistische Handlungen)  

• § 184 StGB (Verbreitung pornographischer Schriften) 

• § 184a StGB (Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Inhalte) 

• § 184b StGB (Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte) 

• § 184c StGB (Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Inhalte) 

• § 184e StGB (Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen) 

• § 184f StGB (Ausübung der verbotenen Prostitution) 

• § 184g StGB (jugendgefährdende Prostitution) 

• § 184h StGB (Begriffsbestimmungen) 

• § 184i StGB (sexuelle Belästigung) 

Folgende weitere Strafbestände, die auch in § 72a SGB VIII aufgeführt werden, sind ebenfalls im minderschweren 
Fall im erweiterten Führungszeugnis aufgeführt:  

• § 201a Abs. 3 StGB (Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereich durch Bildaufnahmen)  

• § 225 StGB (Misshandlung Schutzbefohlener)  

• § 232 StGB (Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung)  

• § 233 StGB (Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft)  

• § 233a StGB (Förderung des Menschenhandels)  

• § 234 StGB (Menschenraub)  

• § 235 StGB (Entziehung Minderjähriger)  

• § 236 StGB (Kinderhandel)   
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Hinweise zum Datenschutz  

Mit diesen Hinweisen zum Datenschutz informieren wir, der Niedersächsische Sportschützenverband e.V., über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis zu Ihrer 
Person durch uns. Zudem informieren wir Sie über die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen 
zustehenden Ansprüche sowie Rechte und kommen damit unseren Informationspflichten aus Art. 13, 14 und 21 
DSGVO nach.   

Aus dem erweiterten Führungszeugnis werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet. Diese Verarbeitung 
dient dazu, einschlägig vorbestrafte Personen von einer Tätigkeit in der freien Kinder- und Jugendhilfe 
auszuschließen.  

Wir speichern lediglich die folgenden Informationen:  

1.) Die Einsichtnahme in Ihr erweitertes Führungszeugnis (einschließlich Ausstellungs- und Vorlagedatum) sowie  

2.) den Umstand, dass Sie nicht einschlägig vorbestraft sind. Die Verarbeitung ist rechtmäßig, weil sie gesetzlich 
vorgeschrieben ist (Art. 6 Abs 1 Buchstabe c DSGVO iVm § 72a SGB VIII) bzw. uns die Einwilligung erteilt wurde 
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).  

Ihre personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, bis Sie Ihre Tätigkeit bei uns einstellen oder bis Sie 
Ihre Einwilligung widerrufen; im Falle der Beendigung der Tätigkeit werden die Daten nach spätestens 10 Jahren 
gelöscht. Sie sind zur Angabe dieser personenbezogenen Daten nicht verpflichtet, eine Tätigkeit im Jugendbereich 
ist dann jedoch nicht möglich. Entsprechendes gilt für den Widerruf Ihrer Einwilligung.  

Sie können gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Einsatz im Bereich der Kinder- 
und Jugendbetreuung kann dann aufgrund § 72a SGB VIII nicht mehr erfolgen.  

Der Widerruf ist formfrei und zu richten an:  

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V. 
Wilkenburger Str. 30, 30519 Hannover  
bildung@nssv.de 
Telefon 0511 220021-16 

Datenschutzbeauftragter:  
datenschutz@nssv.de 

 

Ihre Rechte als betroffene Person  

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO,  
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO,  
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO,  
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie 
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO.  

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Beschränkungen aus §§ 34, 35 BDSG.  
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO in 
Verbindung mit § 19 BDSG).  

mailto:datenschutz@nssv.de

